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Absolventenverband des Bundesseminars für das 
landwirtschaftliche Bildungswesen, Ober St. Veit 
Angermayergasse 1 
Mariannec Jäger 54';11 Oberalm 950/8 

1130 Wien 

Telefonnummer des Bundesseminars: 
0222 / 82 23 61 oder 82 22 66 

Präsidium des N8Jtionalraties 
Bankverbindung: Raiffeisenbank Wien, 
Gumpendorfer Straße, KtO.-Nr.: 3.222.288 

Pa;rlamen~ 

1017 Wien 

Stellungnahme 

Ort: Oberalm 

O 4 f,r, A I lOg Datum: . Ill. ::'1 ( 

Verteilb.~_~988 t 

Der AbsoJ1ventenve-rbancD d:es Bundeas.eminares erlaubt sich, 

eine Stellungnahme zu übersBnden zum Entwurf eines' 

Bundesge=sa:tzes, mit dem das Landi- und fors-twirtschaftliche~ 

BundesHcChulgesgtz geände:-r:t wird 

25 Red.lagen ObeTaU.m, 29. 4 .. 1988 

7~V?)p;jan~ 
(Vorsi tz ende ) i 
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Absolventenverband des Bundesseminars für das 
landwirtschaftliche Bildungswesen, Ober St. Veit 

§ 22 (,1 J 

Angermayergasse 1 

Marianne .Jäger 5411 ObgraJ m 950 /8 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das; Land-

und forstwirtschaftlichre Bundesschulgese-tz geändert 

wird; 
STELLUNGNAHME 

1130 Wien 

Der AbsolventenvEfrband begrüßt die Verlängerung der AusBildungs:

dauer an lan~ und forstwirtschaftlichen berufspädagogischen 
Akademien auf vier Semester für Absolventen höherer land ... und 
forstwirtschaftlicher Lehranstal ten und zw'ei Semeste:r für 

Absolventen der Universität für ßodenkultur. 

In den Erläuternden ffemerkungen wird angsTegt, für Bodenkul tur

Absolventen mit mindestens vierjähriger Praxis eine Anstellung 

auch ohne Besuch einer Lehramtsausbildung zu ermöglichen. 

Diese Regelung wird vom Absolventenverband abgelehnt. 

Viele praktische Beispiele haben gezeigt, daß di~ bisherige 

sechswöchige pädagogische Ausbildung der Akademiker äußerst 

unbefriedigend war. Die Ausdehnung auf zwei Semester'ist gut. 
Diese: Amibildungsdauer muß für alle Bodenkul tur- Ab s:o 1 venten 

g&lten, um nicht zwei Kategorien von Akademikern im gleich~n 

Anstellungsbereich zu schaffen. 

Artikel 11, Abs. 1 

Der Absolventenvarband nimmt mit Bedauern zur Kffnntnis, daß 

die:- Bestimmungen b8/treffen'(i die: Land- und forstwirtschaftliche:n 

berufspädagogischen Akademien e r s t mit 1. 9. 1989 in 
Kraft treten. 
Die ursprüngliche ZTelsErlzung mit Herbst 1988 wäre nach 

unserer Meinung bei entsprechender Vorgangsweise reali:sierbar 

gewesen. 
Unsere=- große Sorge gil t der ständig steigenden Z'ahl von 

Bundesseminar - Absolventen ohne Lehrbefähigungsprüfung. 
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Die derzeit geltenden Bestimmungen erlauben die Ablegung der 
Lahramts- und Befähigungsprüfung erst nach einer e:nts-prechenden 
Berufäpraxis. 
Tin den letzten Jrahren konnten viele Absolventen kEEl ne: 
adäquate Anstellung finden und haben somi t keine:: Möglichke--i t, 
ihre Auabildung mit der Befähigungsprüfung abzuschließen. 
Dieser rrmstand wirili durch di~ neuerliche Verzögerung der 
Novellierung des BUndesschulgesetzes auf 1. 9 •. 1989 
dramatisch verschlechtert. 

Die? Übergangsbestimmungen im Abs 3> ermögliche:n zwar eine. 
Be--.fähigungsprüfung nach den derzeitigen Bedingungen bis: 1995. 
Diese? Regelung ist zu be:grüßan. 

De:.r Absolventenverband fordert darüber hinaus dringend, 
die Z"ulassungsbestimmungen zur Le>hnbefähigungsprüfung 
zu ändern. 
Es müßten außer dem S~hul- und Baratungsd~enst auch sonstig~ 
Praktika anerkannt werden und ~e? vorgeschriebene:; Praxisdauer 
müßte neduziert werden. 

Für .d~ Absolventenverband des BundessEminares 

/lttvvl~ I)P 
(Vorsi tzende) ~ 

10/SN-117/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)4 von 4

www.parlament.gv.at




